
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/5/10 95/02/0446
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 Veröffentlicht am 10.05.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §103 Abs2;

ZustG §16 Abs1;

ZustG §17 Abs1;

ZustG §17 Abs3;

ZustG §7;

Rechtssatz

War der Bf an dem von der belBeh angenommenen Tag der Zustellung der Anfrage nach § 103 Abs 2 KFG bereits in

Untersuchungshaft und daher zwangsläu<g von der Abgabestelle in Anbetracht der Haftdauer nicht nur

vorübergehend abwesend, so war auch die durch Hinterlegung erfolgte Zustellung dieses Schriftstückes unwirksam.

Die unzulässigerweise an den Sohn des Bf innerhalb der Hinterlegungsfrist erfolgte Aushändigung des behördlichen

Schriftstückes durch das Postamt vermag daran nichts zu ändern.
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